
Bayerischer Landtair 

:2. Legislaturperiode 
Tagung 195·f/52 

Beilage 2096 

:Der Bayerische Ministerpriisident 

M ü n c h.e n, den 20. Dezember J951 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Baye:rischen Landtags 

München 

B·etreff: 
Entwurf .e,in1e1· Ve-rordnung· üibm· .cJie Um
gli-e1deru.ng von G.ebkrt0>foHe11 aius de.rn 
I.„an1d.kr.e•is \Vo1fratishn.use,n in .clen Lu.nd
'kreiia S tmm:b erg 

Auf Grund Beschlusses des Ministerrats vom 
18. Dezember J951 übermittle ich in der Anlage den 
obenbezeichneten Entwurf einer Verordnung der 
Staatsregierung mit der Bitte, die Genehmig;ung ~les 
Landtags gemäf! Art. 9 Abs. 2 der Verfassung her
beizuführen. 

Die notwendigen Erläuterungen enthält der 
beigegebene Entwurf einer Entschließung des Staats
ministeriums des Innern über die Neubildung einer 
Gemeinde Wangen im Landkreis Starnberg, die 
·wegen ihres sachlichen und rechtlichen Zusammen
hangs mit. der Verordnung gleichzeitig mit dieser 
.ergehen soll. 

(gez.) Dr. Ehnrcl, 
Bayerische~ Ministerprtisident 

Entwurf einer Verordnung 
iiber die Umgliedei·u.ng von Gebietsteilen aus dem 

Landkreis W olfraishausen in clen 
Landkreis Starnberg 

· Auf Grund des Art. 9 Abs. 2 der Verfassung 
.des Freistaates Bayern verordnet die bayer. Staats
regierung mit Genehmigung des Landtags: 

§ 1 

Im Zusammenhang mit der Neubildung einer 
Gemeinde Wangen im Landkreis Starnberg werden 
<lie bisher zum Landkreis Wolfratshausen gehören
.den Ortsfluren Neufahrn und Schorn der Gemeinde 
Schäftlar~ einschl. der Grundstücke Pl. Nr. 2171, 
2172 und 2172112 („Strafler") aus dem Landkreis 
Wolfratshausen ausgegliedert und dem Landkreis 
.Starnberg zugeteilt. 

§ 2 
Mit der Umgliederung der genannten Gebiets

teile tritt gleichzeitig eine entsprechende Änderung 
.der Amtsgerichtsbezirke Wolfratshausen und Starn
berg ein. 
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§ 3 

Soweit der Aufenthalt im Landkreis für Rechte 
und Pflichten ma.flgebencl ist, wird die Dauer des 
Aufenthalts im Landkreis vVolfratshausen auf die 
Dauer des Aufenthalts im Landkreis Starnberg an
gerechnet. 

§ 4 
Die zur Durchführung dieser Verordnung er

forder liehen Vollzugsvorschriften erlä.fl t das ba yer. 
Staatsministerium des Innern im Einvernehmen mit 
den Staatsministerien der Justiz und der Finanzen. 

§ 5 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1952 

in Kraft. 

* 
Bayer. Staatsministerium des Innern 

München, Dezembel' 195.1 

Entwurf einer Entschließung iiber die Neubildung einer 
Gemeinde Wangen im Landkreis Starnberg 

Auf Grund der §§ 13 ff. de.r Deutschen Gemeindeord
nung und des § 36 Abs. 1 Ziffer. 1 der Ersten Durch~ 
führungsverordnung in der Fassung der Z'weiten Durch
fühnmgsverordnung vom 25.· März 1936 (Reichsgesetzbl. I 
S. 2?2) ergeht folgende 

Entschlie.lhmg 
1. Mit Wirkung· vom 1. Januar 1952 werden die Orts

fluren Wangen der Gemeinde Percha (Landkreis 
Starnberg) und Neufahrn und Schorn der Gemeinde 
Schäftlarn (Landkreis Wolfratshausen) sowie die 
ebenfalls zur Gemeinde Schäftlarn gehörenden 
Grundstücke Plan Nr. 21?1, 21?2 und 21?21h („Stra
Rer") aus den genannten Gemeinden ausgegliedert 
und zu einer neuen Gemeinde zusammengeschlossen. 

2. Der neuen Gemeinde wird der Name 
„W an gen" 

verliehen. Die Ortsnamen Wang·en, Percha, Neufahrn, 
Schorn i.md StraRer (Unterschorn) des Umgliede
rungsgebietes bleiben unverändert. 

3. Das in den zusammengeschlossenen Gemeindeteilen 
bisher geltende Ortsrecht bleibt bis zur Erlassung 
neuen Ortsrechts durch die Gemeinde Wangen 
in Kraft. · • 

4. Soweit der Aufenthalt Voraussetznng für Rechte und 
Pflichten ist, gilt der vor dem 1. Januar 1952 liegende 
Aufenthalt in der bisherigen Gemeinde als Aufent
halt in der Gemeinde Wangen. 

5. Die Wahl des Gemeinderats und des ersten Bürger
meisters der neuen Gemeinde hat im Rahmen der 
allgemeinen Gemeindeneuwahlen im März 1952 zu 
erfolgen. 

6. Zur Führung der Amtsgeschäfte bis zur. Übernahme 
durch die gewählten Gemeindeorgane ist durch das 
Landratsamt Starnberg als Aufsichtsbehörde ein Be
auftragter zu bestellen, -der auch alle Maßnahmen 
zur Durchführung· der Gemeindewahl zu freffen hat. 

?. Soweit . eine Auseinandersetzung über Vermögens
verhältnisse (insbesondere über früheres Ortschafts
vermög·en) und über sonstige mit. der Gemeindeneu
bildung zusammenhängende Rechte und Pflichten er
forderlich ist, wird die Regierung von Oberbayern 
mit der Durchführung beauftragt. 



8. Im öffentlichen Interesse wird die sofortige Voll
ziehung dieser EntschlieHung angeordnet. 

9. Für. diese Entschliefhmg· werden Abgaben und Ge
bührcfü nicht erhoben. 

Gründe: 
Die Bewohner der Ortsfluren W ang·en, Gemeinde 

Percha (Landkreis Starnberg) sowie Neufahrn und Schorn, 
Gemeinde Schäftlarn (Landkreis Wolfratshausen) streben 
seit 1945 den ZusammenschluH dieser Ortsfluren zu einer 
eigenen Gemeinde im Landkreis Starnbtjrg an. Der 
Grund hierfür liegt einerseits in bestehenden schulischen 
und kirchlichen Bindungen (abgesehen von Neufahrn 
besuchen die Kinder aus dem Umgliedenmgsgebiet die 
Schule in Wangen; eine gemeinsame Expositur für Wan
gen uucl Neufahrn besteht seit Jahrzehnten in Wangen). 
Andererseits ist für die Verselbständigungswünsche maH

. gebend, daß diese Gebietsteile sich wegen ihrer Rand
lage und rein ländlichen Struktur von den bishei' zu
ständigen Gemeindeverwaltungen in verschiedener Hin
sicht, insbesondere in Fragen der Wasserversorgung und 
des Straßenbau.es, benachteiligt fühlen. Die Loslösungs
bestrelrnngen hängen auch mit der 1935 erfolgten Über
tragung des früher selbständigen Ortschaftsvermögens 
dieser Gemeindeteile auf die Gemeinden Percha und 
Schäftlarn zusammen, die nach 'Meinung der'. beteiÜg·ten 
Bevölkerung bisher keine entsprechenden finanziellen und 
verwaltungsmäfügen Gegenleistungen erbracht haben. 

Eine eingehende Nachprüfung· der Verhältnisse durch 
das Staatsministerium des Innern hat ergeben, daß die 
i·ed1tlichcn und sachlichen Voraussetzungen für die Neu
bildung einer Gemeinde Wangen vorliegen. Das in Frage 
i;tehende Gebiet besteht aus rein bäuerlichen Siedlungen, 
während sich die Hauptteile von Percha und Schäftlarn 
immer mehr zu Vorortsgemeinden mit rasch wachsender 
Bevölkerung und vorstädtischem, überwiegeild villen
artigem Siedlungscharakter entwickeln. Es ist verständ
lich, daß unter solchen Umständen der Schwerpunkt der 
kommunalen Betreuung auf den letztg·enannten Gebiets
teilen liegt und lieg·en muß, die schwächer bevölkerten 
ländlichen Randgebiete aber sich geringerer Beachtung· 
erfreuen. Dem Wunsch dieser Randgebiete, durch den 
Zusammenschluß in einer eigenen Gemeinde ein ihren 
besonderen Bedürfnissen entsprechendes kommu1rnles 
Eigenleben zu führen, kann daher die Berechtigung nicht 
abgesprochen werden. Dies.er Wunsch ist praktisch er
füllbar, da eine aus den Ortsfluren Wangen, Neufahrn 
und Schorn (einschl. Straßer) zu bildende Gemeinde 
Wangen ohne Zweifel lebensfähig und zur selbständigen 
Erfüllung aller anfallenden kommunalen Aufgaben in 
der Lage ist (Bevölkerungszahl rd. 530 Einwohner, Ge
meindegebiet rd. 1082 ha, jährliches Aufkommen an 

'Grundsteuer A - 100°/o - und B - 200°/o - 9500.- DM, 
wozu noch die Einnahmen aus verschiedenen, bei der 
Auseinandersetzung auf die neue Gemeinde entfallen
den Vermögenswerten - früherer Ortschaftswald usw. -
kommen}. Die Neubildung einer Gemeinde Wangen ent
spricht auch dem Willen der beteiligten Bevölkerung. 
Eine. auf Anordnung des Staatsministeriums des Innern 
durchgeführte geheime Abstimmung in dem Umg·liede
rungsgebiet hat bei hoher Beteiligung eine starke Mehr
heit für die Neubildung einer Gemeinde Wangen er
geben. Im Gemeindeteil Wangen sprachen sich 96,4 v.H„ 
in den Gemeindeteilen Neufahm und Schorn (einschl. 

· Straßer) 71 v.H. der abgegebenen gültigen Stimmen für 
die Gemeindeneubildung aus. Die Notwendigkeit dei' 
Bildung einer Gemeinde Wangen wird vöni Landkreis 
Starnberg und von der Gemeinde Percha untei' Aner
kennung des bei der Abstimmung zutage getretenen 
Volkswillens bejaht. Die durch andere Erwägungen be
stimmte ablehnende Haltung der Gemeinde Schäftlam 
und des Landkreises Wolfratshausen ·kann nicht über
zeug·en. Weder die Gemeinde Scl.1äftlarn (als z·weitgröflte 
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Gemeinde ihres Landkreises) noch der Landkreis Wolf
ratshausen werden durch das Ausscheiden der Ortsfluren 
Neufahrn und Schorn in ihrer Lebens- und Leistungs
fähigkeit ernstlich beeinträchtigt (Gesamtverlust an Ge
biet und Bevölkerung 550 ha/229 Einwohner von ins
g·esamt 1959 ha/3600 Einwohnem der Gemeinde Schäft
larn und 50 682 ha/40 629 Einwohnern des Landkreises 
Wolfratshausen). Auf Seiten der Gemeinde Schäftlarn 
steht der zu erwartenden V erring·erung des Steuerauf
kommens der Wegfall der Leistungen gegenüber, die sie 
bei angemessener Betreuung der Ortsfluren Neufahrn 
und Schorn für diese aufwenden müßte. Das Verlang·en 
der Gemeinde, daß diese Ortsfluren die Ausgaben für 
die in anderen Gemeindeteilen wohnenden zahlreichen 
Flüchtling·e weiterhin mittragen müßten, stellt keinen 
entscheidenden Grund gegen die Neubildung einer Ge
meinde Wangen dar. Die Forderung der Gemeinde· 

, Schäftlarn unterstreicht vielmehr die (von ihr bestrit
tene) Behauptung, daß die Steuereinnahmen aus den 
Ortsfluren Neufahrn und Schorn bisher vorwieg·end zur 
Deckung eines in anderen Gebietsteilen anfallenden 
Fehlbetrags im Gemeindehaushalt verwendet worden 
sind. 

Im ganzen gesehen, steht auf Grund der gepflogenen 
Erhebungen und vor allem im Hinblick auf das Ergebnis. 
der Abstimmung· fest, daß „Gründe des öffentlichen 
Wohles" im Sinne des § 13 DGO. und nicht nur private 
Interessen einzelner Personen oder Personengruppen für 
die Schaffung einer selbständigen Gemeinde Wangen 
sprechen. Die im Verfahren nach der ME. vom 13. No
vember 1938 (Reg.Anz. Ausg. 309) zu hörenden Stellen 
haben ihr Einverständnis zu der beantragten Umg·liede-

. rung erteilt. Die Neubildung einer Gemeinde Wangen 
ist daher vom Staatsministerium des Innern auszu
sprechen. 

Bei der Abstimmung haben sich 90 v.H. der die Ge
meindeneubildung bejahenden W ahlberechtig·ten im Be
reich der Ortsfluren Neufahrn und Schorn für die Um
gliederung ihres Wohngebietes in den Landkreis Starn
berg ausgesprochen. Gegen diese Umgliederung-, die· 
durch eine gleichzeitig ergehende Verordn:ung· der Staats
reg·ierung auf Grund des Art. 9 Abs. 2 der Verfassung. 
verfügt wird, bestehen keine rechtlichen oder sachlichen 
Bedenken. 

Die Zuständigkeit des Staatsministeriums des Innern. 
zur Neubildung der Gemeinde Wangen ergibt sich aus 
§ 36 Abs.1 Ziff. 1 der Ersten Durchführungsverordnung 
zur Deutschen Gemeindeordnung (i. d. F. der Zweiteii 
Durchführungsverordnung). Die dort dem früheren 
Reichsstatthalter vorbehaltene Befugnis ist auf das 
Staatsministeritlm des Innern übergegangen. 

Die Verfügungen in Ziff. 2-7 des Entsch~idungs
sa tzes stützen sich auf die §§ 10 und 15 DGO. nebst 
Ausführungsanweisung·. 

Der Aussprueh in Ziff. 8 findet seine Red1tsgrund
lage in § 51 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungs
gerichtsbarkeit. Das öffentlid1e Interesse an der so
fortigen Vollziehung dieser Entschließung· erg·ibt sid1' 
daraus, daH auf Grund des eindeutigen Abstimmung·s
ergebnisses eine beschleunigte Schaffung klarer Ver
hältnisse nötig ist; die bereits vorliegenden tatsäcl.1lichen 
Verhältnisse müssen auf eine Rechtsgrundlage gestellt 
werden; die Gemeindeteile Wangen, Neufahrn 11ntl. 
Sd1orn 'haben sich schon unabhängig gemacht. Auflerde1n 
besteht ein öffentliches Interesse daran, daß die Bevölke
rung der neuen Gemeinde ungehindert durd1 eine et
waige Anfechtungsklage bei den bevorstehendem Ge
meindewahlen im Frühjahr 1952 bereits ihre cig·enen 
Gemeindeorgane wählen kann. Die Gebührenfreiheit. 
dieser Entsd1liefümg (Ziff. 9) erg'iht sich aus § 16 DGO. 


